
PÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE 
 

Die pädagogische Arbeit orientiert sich am Leitbild und an den Grundsätzen der  
assista Soziale Dienste GmbH. 

Sie hat in besonderer Weise die Selbstverantwortung und Selbstständigkeit des Menschen 
mit Behinderung zum Ziel – Hilfe zur Selbsthilfe. 

 
GRUNDLAGEN DER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 

 
GRUNDSATZ ERLÄUTERUNG WEITERE TEXTE 

   
Respekt vor dem 
Anderen/Achtung der 
Menschenwürde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wertschätzende, offene und 
ehrliche Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionelle Beziehung als 
Balance von Nähe und Distanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respekt wurzelt darin, dass ich den 
Anderen als Person wahrnehme, so wie 
ich mich selbst erlebe: Einzigartig und 
unverwechselbar in meiner Geschichte 
und meinem Schicksal. Aus dieser 
Sichtweise heraus ist der Andere mir 
gegenüber gleichwertig, egal wie er sich 
auch immer verhält. 
Die alltägliche Routine, Reibereien und 
Schwierigkeiten verdunkeln häufig diese 
Wahrnehmung des Anderen; sie verengen 
den Horizont. So braucht es spezielle 
Aufmerksamkeit, um sich den Anderen 
als ganze Persönlichkeit immer wieder 
vor Augen zu stellen. 
Respekt zeigt sich zum Beispiel darin, 
wie ich mit oder über den Anderen rede 
oder wie ich mit privaten/vertraulichen 
Informationen umgehe. 
 
Offenheit und Ehrlichkeit – auf der Basis 
des Respekts voreinander – stärkt die ge-
meinsame Basis, schafft Vertrauen, auch 
bei Schwierigkeiten. 
Das Gegenteil wäre: Schwierigkeiten 
vertuschen; hintenherum gegen den 
Anderen arbeiten („triangulieren“) oder 
dem Anderen von Vornherein keine 
Chance geben. 
 
Während der vorige Grundsatz für alle 
Beziehungen gilt, zielt dieser speziell auf 
das Verhältnis zwischen Mitarbeitern und 
Bewohnern. Es geht um eine passende 
Balance von Nähe und Distanz. Auf der 
einen Seite entsteht durch die Intensität 
der Arbeit häufig ein persönlicher 
Kontakt zwischen Mitarbeiter und 
Bewohner.  
 
Auf der anderen Seite muss der Mitarbei-
ter zum Bewohner immer wieder 
innerlich auf Distanz gehen, um 

(Texte in Klammern 
sind erst in Vorberei-
tung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Leitfaden zum Um-
gang mit vertrauli-
chen Informationen) 
 
(Regeln zur pädago-
gischen Dokumenta-
tion) 
 
 
 
 
 
 
 
Führungsgrundsätze: 
Umgang mit Kon-
flikten 
 
Konzept Bezugsper-
son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUNDSATZ ERLÄUTERUNG WEITERE TEXTE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auseinandersetzung mit sich 
selbst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrative Sichtweise vom 
Menschen 

handlungsfähig zu bleiben. Sonst kann es 
passieren, dass er zum Beispiel den Ärger 
eines Bewohners vorschnell auf sich 
selbst bezieht und nicht mehr sieht, dass 
der Bewohner eigentlich mit seiner 
Behinderung oder mit seiner Einsamkeit 
zu kämpfen hat. Oder es kommt dazu, 
dass er aus lauter Mitleid selbst 
„gefesselt“ ist.  
Diese Balance von Nähe und Distanz muss 
immer wieder neu gesucht werden; 
hilfreich dazu ist die Unterstützung im 
Team oder durch Außenstehende.  
 
Der Umgang mit anderen Menschen wirkt 
immer auch auf uns selbst zurück, auf 
unsere Gefühle, Motivation, unsere Fä-
higkeiten. 
Pädagogische Arbeit wird erst möglich, 
wenn ich mir meine Gefühle und Motive 
bewusst mache. Denn sonst reagiere ich 
blind, rein aus dem Gefühl. Durch die 
Auseinandersetzung mit mir selbst 
nehme ich wahr, was die Arbeit in mir 
auslöst, kann mir auch weniger schöne 
Seiten eingestehen und mich daraus 
weiterentwickeln. 
 
Gerade in der Betreuung von Menschen 
mit mehrfacher Behinderung ist es un-
möglich, nur vom Standpunkt der Medizin 
oder der Psychologie zu arbeiten. Denn 
der Bewohner ist gerade durch das Zu-
sammenwirken von körperlichen und psy-
chischen Faktoren geprägt. Vielleicht ist 
dann auch noch eine geistige Einschrän-
kung gegeben. Dementsprechend braucht 
die pädagogische Arbeit auch einen inte-
grativen Ansatz.  
Ebenso ist das soziale Gefüge zu berück-
sichtigen, sonst kann es zum Beispiel 
passieren, dass sich ein Mitarbeiter ohne 
Erfolg um den Bewohner bemüht, weil 
die Angehörigen in eine andere Richtung 
drängen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPS-Konzept 
(Leitfaden zur inter-
disziplinären Zusam-
menarbeit) 
 
 
 
(Konzept Angehöri-
genarbeit) 
 
 
 
 

 
INHALT DER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 

 
GRUNDSATZ ERLÄUTERUNG WEITERE TEXTE 

   
Die pädagogische Arbeit teilt Diese Unterscheidung soll besonders  



GRUNDSATZ ERLÄUTERUNG WEITERE TEXTE 
   
sich in: 
� Psychosoziale Unterstüt-

zung (einzelner 
Bewohner) 

� Pädagogische Betreuung 
(einzelner Bewohner) 

� Pädagogische Unterstüt-
zung der Bewohnerge-
meinschaft 

 
 
Der Unterschied zwischen 
psychosozialer Unterstützung 
und pädagogischer Betreuung 
liegt in der Verbindlichkeit 
der Arbeit: 
Die psychosoziale Unterstüt-
zung erfolgt auf Basis der 
Freiwilligkeit. Die pädagogi-
sche Betreuung ist verpflich-
tend. 
 
Psychosoziale Unterstützung: 
Sie dient der Lebensbewälti-
gung oder Entwicklung per-
sönlicher Fähigkeiten des Be-
wohners, insbesondere im 
Sinn der eigenen Selbstver-
antwortung, Selbstständigkeit 
und sozialen Kompetenz. 
Voraussetzung sind die ent-
sprechende Absicht des Be-
wohners, die Bereitschaft und 
Fähigkeit des Mitarbeiters 
und eine ausreichende Kapa-
zität in der Abteilung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pädagogische Betreuung: 
Sie erfolgt: 
� Bei Bewohnern in einer 

Krisensituation 
� Bei Bewohnern, die auf 

Grund einer zusätzlichen 
Behinderung in Teilberei-

den Mitarbeitern Klarheit darüber 
verschaffen, wozu sie verpflichtet 
sind bzw. den Bewohner verpflichten 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Dorf geschieht häufig psychosoziale 
Unterstützung (z.B. in Fragen der Behin-
derungsbewältigung oder bei Beziehungs-
problemen). Psychosoziale Unterstützung 
setzt besonders voraus: 
� Eine geschärfte Wahrnehmung für die 

Situation und Anliegen des Bewohners 
� Grundkenntnisse in Gesprächsführung 
� Bescheidenheit: Ich bleibe mir be-

wusst, dass auch ich in persönliche 
Schwierigkeiten komme und dann 
froh bin über die Unterstützung durch 
andere. Und außerdem halte ich mir 
bewusst, dass ich letztlich dem 
anderen nur helfen kann, selbst neue 
Lösungen zu finden. 

Wichtig ist außerdem, dass der 
Mitarbeiter  seine fachlichen Grenzen 
kennt und den Bewohner rechtzeitig 
zu einem Fachmann weitervermittelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Übernahme von Verantwortung für 
den Bewohner ist natürlich ein heikler 
Punkt. Sie muss korrekt mit allen Betei-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Regelung der Ver-
mittlung zu psycho-
logischer Beratung 
und 
Psychotherapie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Konzept Krisenin-
tervention) 
 
 



GRUNDSATZ ERLÄUTERUNG WEITERE TEXTE 
   

Behinderung in Teilberei-
chen ihres Lebens (beson-
ders im Umgang mit sich 
selbst oder anderen oder 
bei der Gestaltung des All-
tags) nicht die Verantwor-
tung für ihr Handeln tra-
gen können. 

Art und Umfang der benötig-
ten Hilfe werden regelmäßig 
festgelegt. 
 
 
 
Pädagogische Begleitung der 
Bewohnergemeinschaft (in 
den Wohneinheiten und 
Werkstätten): 
Mitarbeiter sind verpflichtet, 
die Bewohner dabei zu unter-
stützen, dass sie sich als Mit-
bewohner akzeptieren und 
eine zumutbare Atmosphäre 
besteht. Sofern Bewohner 
schwerwiegende Konflikte 
nicht konstruktiv lösen kön-
nen, unterstützen und führen 
Mitarbeiter sie zu einer ent-
sprechenden Konfliktaustra-
gung. 

Punkt. Sie muss korrekt mit allen Betei-
ligten geklärt sein und erfordert eine 
ausreichende Dokumentation der 
Betreuungsarbeit. Andererseits entlastet 
sie den Mitarbeiter, weil ihm die bishe-
rigen verschwommenen Verhältnisse die 
Last einer diffusen, ungreifbaren 
Verantwortung auferlegt haben. 
Besonders pädagogische Betreuung erfor-
dert regelmäßige Reflexion und 
Schulung. Denn sie legt den Mitarbeitern 
besondere Verantwortung (aber auch 
Macht) in die Hände. 
 
 
 
 
 
Voraussetzung für das Eingreifen der 
Mitarbeiter ist, dass die 
Konfliktpartner nicht mehr in der 
Lage sind, ihren Konflikt selbst 
konstruktiv zu regeln. 

 
 
Mindeststandards 
im Wohnbereich, 
S. 10: Begleitung 
von Bewohnern mit 
erhöhtem 
Betreuungsbedarf 
 
(Verfahren zur Klä-
rung der Verantwor-
tungsübernahme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindeststandards im 
Wohnbereich,  
S. 5 

 
 


